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1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 
1.1. Das Angebot der Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH (nachfolgend:
„Lieferant“) in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich 
sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise. 
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter An-
gabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn 
hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündi-
gung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt
nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 
Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf.

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Weiterleitungsverbot / Befreiung 
von der Leistungspflicht 
2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer
Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Ei-
gentumsgrenze des auf den (ggf. jeweiligen) Zählpunkt bezogenen Netzanschlus-
ses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird. 
2.2. Der Kunde wird die elektrische Energie lediglich zur eigenen Versorgung nut-
zen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig. 
2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsver-
sorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetrie-
bes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. 
Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 9. 
2.4. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorherseh-
bare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit ei-
nem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht
werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Ar-
beitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder
unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflich-
ten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig beseitigt
sind. 
2.5. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange 
der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der
Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen
hat, es sei denn, den Lieferanten trifft hieran jeweils ein Verschulden. 

3. Messung / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung 
3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zustän-
digen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird 
vom Messstellenbetreiber, Netzbetreiber, Lieferanten oder auf deren Verlangen 
kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung
des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung 
der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lie-
ferantenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer 
Überprüfung der Ablesung. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, 
wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht abgele-
sen werden, zeigen sie fehlerhaft an oder sind aus anderen Gründen keine plau-
siblen Messwerte verfügbar, ohne dass den Lieferanten hieran jeweils ein Ver-
schulden trifft, so kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden 
jeweils unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse
schätzen; dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine rechtzeitig angekündigte
Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 
3.2. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen.
Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegan-
genen 12 Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
3.3. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der
12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses 
wird von dem Lieferant eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Um-
fang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet
wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung
der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszah-
lung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kosten-
pflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen,
die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. 
Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Zif-
fer 3.2. 
3.4. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgeset-
zes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur 
Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten wer-
den. 
3.5. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 

Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grund-
lage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag un-
verzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Feh-
lers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 
3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so 
erfolgt die Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden 
mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszah-
lungen können entsprechend angepasst werden. 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung 
4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind 10 Werktage nach Zugang der Rechnung,
Abschläge zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgeleg-
ten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mit-
tels Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen. 
4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene 
Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Lieferant
erneut zur Zahlung auf oder lässt der Lieferant den Betrag durch einen Beauftrag-
ten einziehen, kann der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal in Rechnung stellen. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder sofern der in einer Rechnung an-
gegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde
eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprü-
fung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist.
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt. 
4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für
Ansprüche des Kunden gegen den Lieferanten aufgrund vollständiger oder teilwei-
ser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

5. Vorauszahlung 
5.1. Der Lieferant kann vom Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung ver-
langen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentli-
cher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Mo-
naten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen. 
Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorauszah-
lung des Kunden entspricht den für einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten 
zu leistenden Zahlungen. Sie wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durch-
schnittlichen Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem ak-
tuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum be-
stehen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem 
aktuellen Vertragspreis ermittelt. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächs-
ten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt
eine solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung 
weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich
nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten. 
5.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein
Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben. 

6. Preise 
6.1. Die vom Kunden zu zahlenden Preise ergeben sich aus dem Auftragsformular 
bzw. der Anlage Preisübersicht. 
6.2. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die 
Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpas-
sung in Textform zu  kündigen. 
6.3. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde im Internet 
unter www.eow-todtnau.de 

7. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzli-
chen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
(z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, höchstrichterliche Rechtsprechung, Ent-
scheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann 
nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder
sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren
konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des
förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die 
der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht un-
bedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im
Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn 
die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpas-
sung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant
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verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – un-
verzüglich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstel-
lung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der 
Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung 
des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher Überlei-
tungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach 
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirk-
sam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Vertragsanpassung in Textform zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die An-
schlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen,
wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet
(„Stromdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren un-
berechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 
8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens € 100,00 in-
klusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Liefe-
rung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber 
unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht
titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat,
oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht 
fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn 
die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbre-
chung spätestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netz-
betreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher un-
ter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird 
den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, 
die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorga-
ben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere Werktage Zeit 
hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unter-
brechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 
8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung 
sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch ent-
standenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. Die Kosten des Auf-
wands des Lieferanten werden pauschal in Höhe von € 20,00 berechnet. Auf Ver-
langen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich ge-
ringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird unverzüglich wieder her-
gestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind. 
8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor 
im Fall eines Stromdiebstahls nach Ziffer 8.1 oder im Fall eines Zahlungsverzuges 
unter den Voraussetzungen der Ziffer 8.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist 
dem Kunden die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die
Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Ver-
hältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach-
kommt. 

9. Haftung 
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkei-
ten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netz-
betreiber geltend zu machen (§ 18 NAV). 
9.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zu-
sammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies
wünscht. 
9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlos-
sen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeige-
führt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den 
Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Um-
stände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.  
9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

10. Umzug 
10.1 Ein Umzug beendet den Stromliefervertrag für die Verbrauchsstelle nicht. 
Im Falle eines Umzugs ist der Kunde verpflichtet, dem Lieferanten die neue An-
schrift spätestens 2 Wochen vor dem Umzug in Textform mitzuteilen. Der Liefe-
rant prüft, ob der Kunde zu den bisherigen Konditionen an der neuen Lieferad-
resse versorgt werden kann. Ist dies nicht der Fall, erhält der Kunde eine Schluss-
rechnung und der Liefervertrag endet zum in der Schlussrechnung genannten 
Datum. 

11. Datenschutz 
11.1 Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhobenen Daten werden vom 
Lieferant oder durch von ihm beauftragte Dritte automatisiert gespeichert, 
verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung (z. B. Vertragsabwicklung, 
Verbrauchsabrechnung, Rechnungsstellung, Kundenbetreuung) verwendet und 
ggf. übermittelt. 

12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel 
12.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim ört-
lichen Netzbetreiber erhältlich. 
12.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel 
ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen
Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Liefe-
rant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln
kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben. 

13. Streitbeilegungsverfahren 
13.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) 
sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Ver-
braucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen 
des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versor-
gungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, 
im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: 
Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Schönauer Str. 32, 79674 Todtnau, 
Telefon 07671 99 99 6-0, E-Mail: info@eow-todtnau.de. 
13.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie
e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungs-
verfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb
der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzu-
helfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an
dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß
§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 
anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt. 
13.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle 
Energie e.V., Friedrichstr. 133, 10117 Berlin, Telefon 0 30/2 75 72 40-0, Telefax: 0 
30/2 75 72 40-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, 
Homepage: www.schlichtungs-stelle-energie.de. 
13.4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 0 30/2 24 80-5 00 oder 0 18 05/10 10 00, 
Telefax: 0 30/2 24 80-3 23, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

14. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird 
bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienst-
leister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen 
aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der so genannten Anbieterliste 
und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich 
zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfas-
send informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizi-
enz-online.info. 

15. Schlussbestimmungen 
15.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. 
15.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 

Todtnau, November 2017 
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Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezoge-
ner Daten:

Stammdaten (Name, Vorname, Anschrift), Vertragsdaten (Kundennummer, Zäh-
lernummer), Kommunikationsdaten (Tel.-Nr., E-Mail-Adresse), Abrechnungsdaten 
und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.

1  Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist  

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH 
Schönauer Str. 32
79674 Todtnau
Tel.: 07671 99 99 6 - 0
E-Mail: info@eow-todtnau.de

2 Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener  
Daten

2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung  und -abwick- 
 lung (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO)
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und 
Abrechnung Ihres Vertrages erforderlich.

Grundlage der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendi-
gung eines Energieliefervertrages im Rahmen von Sonderkundenverträgen, ist 
die Verarbeitung von Wahrscheinlichkeitswerten für das zukünftige Zahlungsver-
halten (sog. Bonitäts-Scoring). In die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte 
fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein.

2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung  
(Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO)

Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. zur Weitergabe von Daten im Konzern) 
eingeholt haben, ist die Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO am  
25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft 
und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse  
(Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO)

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen. Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um  
> Ihnen Produktinformationen über Energieprodukte (z. B. Energieerzeugung,  

-belieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität  und sonstige energienahe 
Leistungen und Services) zukommen zu lassen.

> Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services  und Produkten 
durchzuführen, um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit maßge- 

 schneiderten Angeboten und Produkten anbieten zu können.

> In Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B.  Schufa, Credit- 
 reform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten,  

insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG.

> Rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung  
bei rechtlichen Streitigkeiten 

> Straftaten aufzuklären oder zu   verhindern (z. B. Stromdiebstahl)

> Adressermittlung durchzuführen (z. B. bei Umzügen)

> Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden Sollten wir Ihre  
personenbezogenen Daten für einen zuvor  nicht genannten Zweck verarbei- 

 ten wollen, werden wir Sie  im  Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen  
darüber zuvor  informieren.

2.4  Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben  
(Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO) oder im öffentlichen Interessen  
(Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO)

Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. 
Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verar-
beitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen. 

3 (Kategorien von) Empfänger / Weitergabe personenbezogener  
Daten / Drittland

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke brauchen (s. h. 2. 
Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Das 
gilt auch für von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Perso-
nenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die 
vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.

Empfänger personenbezogener Daten können z. B. sein: Druckdienstleister, Aus-
kunfteien,  Messstellen- und Netzbetreiber, Banken.

Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von Administrationszugriffen an 
Stellen bzw. Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittland-Übermittlung), 
erfolgt nicht.

4  Dauer der Speicherung bzw. Löschung personen- 
 bezogener Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. h. 2. Zweck 
und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Ihre Daten 
werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns 
diese mitteilen, verarbeitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn 
das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche 
erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder 
gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt 
es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch 
(HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre 
nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten löschen.

5 Betroffenenrechte / Ihre Rechte
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an unser 
Unternehmen (siehe 1) wenden. Das umfasst das Recht auf Berichtigung nach 
Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Wider-
spruch nach Art. 21 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 
35 DS-GVO. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde zu wenden.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und  
die Informationsfreiheit

Hausanschrift:  Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart

Postanschrift:  Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15

5.1 Widerspruchsrecht
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Inter-
essen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse) vornehmen, ha-
ben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
das Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch  
das Recht Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen.

5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden  (siehe 2.2 Datenver-
arbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung).

6 Bereitstellung personenbezogener Daten
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbe-
zogenen Daten (s. h. Kategorien personenbezogener Daten) bereitstellen, die 
für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und der Erfüllung 
der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir  
den Vertrag nicht abschließen.

7 Automatisierte Entscheidungsfindung 
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automatisierte 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

8 Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäfts-
beziehung von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezo-
gene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen z. B. aus Schuldnerver-
zeichnissen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem 
Internet zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir personen-
bezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres 
Konzerns oder von Dritten z. B. Auskunfteien erhalten.

9 Änderungsklausel
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere 
Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden sie über Ände-
rungen rechtzeitig informieren.
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